
Aktenvermerk

Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Ausweisung von Baugrundstücken im Ortsteil Langschied,
Erarbeitung eines Bebauungsplanes und Anderung des
Flächennutzungsplanes für den Bereich Wiesenstraße West
hier: Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und

frühzeitige Beteiligung der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteiligung)
am 30. September 2020, 18.00 Uhr in der Bornbachhafle in Laufenselden

Im Rahmen der Öffentlichen Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für
beide oben genannten Verfahren der ”Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Ausweisung von Baugrundstücken im Ortsteil Langschied, Erarbeitung eines
Bebauungsplanes für den Bereich Wiesenstraße West" ’ sowie ”Änderung,
Anpassung, Ergänzung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Wiesenstraße
West", fand am 30. September 2020 um 18.00 Uhr eine frühzeitige Bürgerbeteiligung
statt.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, die frühzeitige Bürgerbeteiligung
und die lnformationsveranstaltung wurden am 09. September 2020 öffentlich bekannt
gemacht (Anlage).

Der Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan, die frühzeitige
Bürgerbeteiligung und die lnformationsveranstaltung wurden am 09. September 2020
öffentlich bekannt gemacht (Anlage).

Von der Gemeindeverwaltung waren Herr Bürgermeister Volker Diefenbach, Herr
Udo Zinde! (FB Ill) sowie Frau Tamara Kerscher (FB Ill) anwesend.

An der Bürgerversammlung nahmen insgesamt 9 Personen telL Die Teilnehmerliste
ist diesem Aktenvermerk als Anlage beigefügt.

Zu Beginn wurden die Teilnehmer auf die Transparenz des Verfahrens und die damit
verbundenen Datenschutzbestimmungen, insbesondere auf die Weitergabe der
personenbezogenen Daten an das Planungsbüro hingewiesen. Die Teilnehmer
stimmt der Verwendung der Daten (Teilnehmerliste) ausdrücklich zu.

Die Teilnehmer wurden über die aktuelle Beschlusslage der gemeindlichen Gremien
informiert.

Der Unterzeichner stellte die Planungsabsicht vor und gab den Anwesenden
Informationen zur Beteiligung am Verfahren. Der Bürgermeister erläuterte die
Vergabe der Baugrundstücke.

Nach der Erläuterung der Planung wurden seitens der Teilnehmer keine Wünsche,
Bedenkungen und Anregungen vorgetragen. Herr Zinde! teilte den Anwesenden
nochmals mit, dass die Bürger noch bis zum 16. Oktober 2020 Wünsche, Bedenken
und Anregungen schriftlich, oder in einem persönlichen Gespräch bei der



Gemeindeverwaltung mitteilen können. Es handelt sich bei der vorgenannten Frist
nicht um eine Ausschlussfrist.

Die Bürgerversammlung endete um 18.30 Uhr.

Heid hrod, 09. Oktober 2020

(Zinde)
Oberamtsrat

- Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Heidenrod

Städtebauliche Entwicklung In Helden.
red; FNP Ausweisung von Baugrund-
stücken Im Ortsteil Langscfrled, Erar-

beitung eines Bebauungsplane8
für den Bereich Wlesenstra8e West

hier; Otfentliche Bekanntmachung Auf-
stellungsbeschluss für die Mderung, An-
passung, Ergänzung des Fiächennut-
zungspianes und frühzeitige Beteiligung
der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteili -
gang).
Gemüg § 2 If Beugesetzbuch (8auGB)
wird öffentlich bekannt gemacht, dass die
Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, eine
Anderung / Anpassung des Flächennut-
zungspianes für den os. Bereich zu erer-

bellen. Oar Geltungsbereich des Flächen-

nutzungsplanes für den eine Anderung,
Anpassung und Ergänzung erarbeitet wer-
den soil, umfasst die Grundstücke bzw
Teilflächen dar Grundstücke Inder Gemar-
kung Langachied, Flur 13, FIst. 27/1, 28,
29/I, 29/2, 30. 33/1 und 33/2. Der Gel-
tungsbereich lot auf ctem beiliegenden
Ausschnitt aus der Uegenschaftskarte
dargesteiit Gemäß § 311 BauGB wird eilen
Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt die
Möglichkeit gegeben, sich über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung
und sich wesentlich unterscheidender kS'
sungen, für die die Neugestaltung und
Entwicklung des Gebietes In Betracht
hemmen, und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planungen zu Intormieren.
Alle Bürgerinnen und Bürger und Betroffe-
ne erhalten hiermit die Gelegenheit, sich
gemäß § 3 BauGB zu Informieren. Die Un-
terlagen können in der Zeit vom 14. Sep-
tember 2020 bis t8. Oktober 2020 im Bau'
amt der Gemeinde Heldenrod, Rathaus-
straße 9, 65321 Heidenrod-Laafenselden,
Zimmer 203, Herrn Zindel, während der
nachstehend aufgeführten Dienstzeiten
Montag 08.00 - t2.00 Uhr. Mittwoch 09.00
- 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.30 Uhr, Freitag
07.00 - 12.00 Uhr sowie nach telefonischer
Vereinbarung eingesehen werden. Der Ge-
meindevorstand der Gemeinde Heidenrod
lädt zu einer tnfonnationsveranstaltung
gemäß § 3 (1) BuuGB für Mittwoch, den
30. September 2020. um 18.00 Uhr, in der
Bornbachhalle Laufenselden, Wiesbade-
ncr Straße, 65321 Heldenrod-Laufensei -
den, ein. Im Rahmen der frühzeitigen BOt-
gerbeteiligung und der Bürgerversamm-
lung wird die beabsichtigte Planung und
der Geltungsbereich, für den der Flüchen.
nutzungsplan erarbeitet werden soll, Vor-
gestellt Alle Bürgerinnen und Bürger ha-
ben die MöglichkeIt, während der v.g. Aus-
legungszeit and im Rahmen der Bürger.
Versammlung Wünsche, Bedenken und
Anregungen zur beabsichtigten Aufstel-
lung den Fiächennufzungsplanes vorzu-
tragen. Sie sind mündlich zur Niederschrift
oder schriftlich an den Gemeindevorstand
der Gemeinde Heldenrod, Rathaunstraße
9,6532t Heldenrod'Luufenoelden, zu rich-
ten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie bit-
ten wir Sie die amtliche Bekanntmachung
bezüglich der Öffnung des Rathauses auf
unserer Homepage www.heidenrod.de zu
berücksichtigen.
Heldenrod, 01. September 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod

gez. (Dielenbach) Bürgermeister

Amttiche Bekanntmachung
) der Gemeinde Heidenrod

Städtebauliche Entwicklung In
Heldenrod; B-Plan

Aunwnisunß nan Baugrundntücken im
Ortsteil Langnchied, Erarbeitung eines

Bebauangsplanenfiirden Bereich
Wlesenstraße West

hier; Oflentliche Bekanntmachung Auf-
atellungsbeschluss für die Erarbeitung ei-
nen Bebauungsplanes und frühzeitige Be'
teitigung der Bürger (vorgezogene Bürger'
beteiligung).
Gemäß § 2 ft Baugesetzbuch (BauGB)
wird öffentlich bekannt gemacht, dass die
Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, einen
Bebauungsplan für den Bereich Wiesen.
straße West in Heidenrod-Langschled
zu erarbeiten. Der Geltungsbereich für den
die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung
am 26.06.2020 einen Aufntellungsbe-
schluss gefasst hat des ttebauungspianeS
umfasst die Grundstücke bzw Teilflächen
der Grundstücke in der Gemarkung Lang-

schied. Flur 13, FISt. 27/1, 28, 29/1, 29/2,
30, 33/1 und 33/2. Der Geltungsbereich
ist auf dem beiliegenden Ausschnitt aus
der Liegenschaftskarte dargestellt. Gemäß
§ 3 If BsuGB wird allen Bürgerinnen und
Bürgern bereits jetzt die Möglichkeit gege-
ben, sich über die eligemeinea Ziele und
Zwecke der Planung und sich wesentlich
unterscheidender Lösungen, für die die
Neugestaltung und Entwicklung des Ge-
bietes In Betracht kommen, und die vor-
aussichtlichen Auswirkungen dar Planun-
gan zu Informieren. Alle Bürgerinnen und
Bürger und Betroffene erhalten hiermit die
Gelegenheit, sich gemäß § 3 BauGB zu In.
formieren. Die Unterlagen können in der
Zeit vom 14, September 2020 bIs 18. Okto-
ber 2020 im Bauamt der Gemeinde Hei-
denrod. Rathausstraße 9, E5321 Heiden -

rod-Lsutensetden, Zimmer 203, Herrn Zin-

del, während der nachstehend aufgeführ-
ten Dienstzeiten Montag 08.00 -12.00 Uhr,
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr a. 14.00 -

18.30 Uhr. Freitag 07.00 - t2.00 Uhr, sowie
nach telefonischer Vereinbarung eingese-
hen werden. Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Haidenrod lädt zu einer lnfor-
matonuvaranstaltung gemäß § 3 (1)
BauGB für Mittwoch, den 30. September
2020, um 18.00 Uhr, in der Bornbachhatle
Lautenseiden, WIesbadener Stra5e, 65321
Heidenrod'Laufenselden, ein. Im Rahmen
der frühzeitigen Bürgerbeteihgung und der
Bürger-versammlung wird die beabsichtig-
te Pianung und der Geltungsbereich, für
den der Bebauungsplan erarbeitet werden
soll, vorgesteiI1. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger haben die Möglichkeit, während der
ng. Ausiegungszeit und im Rahmen der
Bürger-versammlung Wünsche, Bedenken
und Anregungen zur baabsicfttigten Auf-

5te11un9 des Bebauungspianes vorzutra-
gen. Sie sind mündlich zur Niederschrift
oder schriftlich an den Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße
9,65321 Heldenrod-Laufenselden, zu rich-
ten. Aufgrund der COVID-19-Pandemle bit-
ten wir Sie die amtliche Bekanntmachung
bezüglich der Öffnung des Rathauses auf
unserer Homepuge wwerheidenrod.de zu
berücksichtigen.
Heidenrod, 01. September 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod

gaz, (Diefenbach) Bürgermeister

Zur Kenntnis: /tZ14t
- Herrn Bürgermeister Diefenbach
- Planungsbüro SLE

Anlage
- Öffentliche Bekanntmachung

Teilnehmerliste


